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Hinweis zur sprachlichen Regelung 
  
 

In dieser Arbeit wird bei geschlechtsabhängigen Bezeichnungen wie z. B. 

bei „Beamter“ auf die zusätzliche weibliche Form „Beamtin“ aus Ver-

einfachungsgründen verzichtet. Mit der männlichen Form sind deshalb 

beide Geschlechter gemeint. 
 

Die Begrifflichkeiten „digital“, „elektronisch“ und „virtuell“ werden in der 

Diplomarbeit als Synonyme verwendet. 
 

Sonstige Hinweise 
  
 

Der Begriff „digitale Personalakte“ wird im Folgenden ausschließlich für die 

digitale Ablage und Archivierung der Personalakte im Rahmen eines 

Dokumenten-Management-Systems (DMS) verwendet. 
 

Alle in dieser Arbeit aufgeführten Gesetze, Verordnungen, Verwaltungs-

vorschriften, etc. sind – teils auszugsweise – im Anhang abgedruckt. 
 

Bei Nennung von Landesgesetzen (z. B. LBG, LDO, LDSG) bezieht sich 

dies auf die Landesgesetze von Baden-Württemberg. Auf Abweichendes 

wird hingewiesen. 
 

Paragraphen werden im Fließtext in Klammern zitiert, z. B. (§ 113 LBG). 

Quellenangaben gehen aus den Fußnoten hervor (siehe Literatur-

verzeichnis). Kursiv gedrucktes in der Fußleiste beinhaltet Verweise auf 

andere Gliederungspunkte und sonstige ergänzende Hinweise. 
 

Alle mit einem Sternchen (*) versehenen Wörter werden im „Glossar der 

Fachbegriffe“ am Ende dieser Arbeit erklärt. 
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1. Allgemeines 

1.1 Einleitung 

1.1.1 Motivation 

 

Nachdem ich mich im ersten Studienjahr für das Wahlpflichtfach 

„Personal, Organisation, Kommunikation“ entschieden habe, reifte bei mir 

der Entschluss, dass als Schwerpunkt meines Diplomarbeitsthemas ein 

Bereich aus dem Personalwesen in Frage kommen würde.  

Die Motivation zur Bearbeitung des vorliegenden Themas in einer 

Diplomarbeit entstand somit im darauf folgenden Praxisjahr während 

meiner Zeit in der Personalabteilung des Landratsamtes Main-Tauber-

Kreis in Tauberbischofsheim. Dort wurde im Rahmen der Einführung eines 

Dokumenten-Management-Systems1 die digitale Personalakte imple-

mentiert. 

Insofern nimmt der Inhalt dieser Arbeit nicht nur aktuellen Bezug auf 

modernes Verwaltungshandeln im Personalbereich, sondern stellt gleich-

zeitig auch eine sehr zukunftsweisende Thematik dar. 

Bei der Einführung der digitalen Aktenablage in Tauberbischofsheim 

tauchten viele mögliche Probleme und Unklarheiten auf, die auch bei der 

Umsetzung in anderen Ämtern zu Schwierigkeiten führen können. Dabei 

stellten sich Fragen, die sowohl den rechtlichen, als auch den 

organisatorischen Aspekt der E-Akte* betrafen.  

Nach einigen Gesprächen mit den Mitarbeitern des Personalamtes im 

Landratsamt Main-Tauber-Kreis und meiner betreuenden Professorin 

entstand die Idee, einen Leitfaden zu entwickeln, der bei der Einführung 

der digitalen Personalakte Hilfestellung geben soll.  

 

Meine Erfahrungswerte, die ich während meiner Praxiszeit zum 

bearbeiteten Thema gesammelt habe, fließen in Form von Empfehlungen 

in diesen Leitfaden mit ein. 

 

                                                 
1 Siehe hierzu Gliederungspunkt 4.1, Dokumenten-Management-System. 
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1.1.2 Problemstellung 

 

Das Thema Verwaltungsmodernisierung gewinnt in der heutigen Zeit 

stetig an Bedeutung. Gründe hierfür sind unter anderem gesellschafts-

politische Veränderungen; die Ansprüche, die an Mitarbeiter der Ver-

waltung gestellt werden, steigen mit den wachsenden Erwartungen der 

Bürger gegenüber dem Staat. Die zunehmende Verschuldung öffentlicher 

Haushalte und die ohnehin schon knappen Kassen verlangen eine 

fortschrittliche und dazu nachhaltige Verwaltungsarbeit. Letztlich zwingen 

die ständige Weiterentwicklung bestimmter Technologien und technische 

Neuerungen die Verwaltung, mit der Zeit zu gehen. 

Durch diesen Reformbedarf haben sich viele Verwaltungsspitzen zum Ziel 

gesetzt, Arbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten.  

Bei den Modernisierungsprozessen führt kein Weg am „paperless-office“ 

vorbei, zu deutsch: Das papierlose Büro. Im digitalen Zeitalter nimmt der 

Trend dorthin zu; doch stellt sich die Frage, ob das papierlose Büro 

überhaupt erstrebenswert ist.  

Speziell im Hinblick auf die Personalaktenverwaltung hat diese Innovation 

auch im Personalbereich Einzug gehalten. Immer mehr personal-

verwaltende Stellen versuchen durch Modernisierungsmaßnahmen ihre 

anfallenden Arbeiten und Verwaltungsabläufe zu optimieren. Dabei ist es 

wichtig, an Arbeitsprozesse anzuknüpfen, die von wesentlicher Bedeutung 

für die Personalarbeit sind.  

Die Sachbearbeiter in den Personalämtern müssen tagtäglich mit 

Personalakten arbeiten. Hier stellen die Ablage von Schriftgut und die 

Recherche nach Informationen zur Vorbereitung von Personalent-

scheidungen die Hauptaufgaben dar und nehmen die meiste Arbeitszeit in 

Anspruch. Diese Vorgänge sollen mit der digitalen Personalakte erleichtert 

werden. Die Umstellung von der manuellen zu der elektronischen 

Personalakte ist für die personalverwaltenden Stellen allerdings eine 

große Herausforderung. 
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Einerseits ist die Einführung einer digitalen Personalakte mit hohen 

Erwartungen, andererseits aber auch mit großen Bedenken verbunden. 

Die Erwartungen beziehen sich auf enorme Einsparpotentiale in Bezug auf 

Personal- und Sachkosten, aber auch einer zeitlichen Komponente. Die 

Bedenken sind durch Unsicherheiten geprägt: 

Kann die digitale Personalakte wirklich den rechtlichen Anforderungen ge-

nügen? Kann der Zugriff auf Akten und die Recherche über deren Inhalt 

vereinfacht werden und schneller erfolgen? Können wirklich alle Schrift-

stücke digitalisiert werden, oder müssen nach wie vor Dokumente in 

Papierform abgelegt werden? Welche technischen Ansprüche müssen 

erfüllt werden? Welche Schritte müssen bei dem Einführungsprozess 

beachtet werden? Welche organisatorischen Veränderungen bringt die 

Implementierung mit sich? Werden die Mitarbeiter das neue Medium auch 

annehmen? 

 
An diesen und weiteren interessanten Fragestellungen knüpft dieser 

Leitfaden an. Er klärt die Zulässigkeit der digitalen Aktenführung und zeigt 

die organisatorischen Schritte ihrer Umsetzung auf. 

 
 

1.1.3 Zielsetzung 

 

Hauptziel des vorliegenden Leitfadens ist es, den personalverwaltenden 

Stellen aufzuzeigen, wie man dort Schritt für Schritt die digitale Personal-

akte einführt. 

Den projektbeteiligten Mitarbeitern dient er als „Gebrauchsanleitung“, die 

offene Fragen klärt und hilft, mit Schwierigkeiten in der Umsetzung 

umzugehen. 

Es soll verständlich gemacht werden, welche rechtlichen und organisa-

torischen Gesichtspunkte bei der Implementierung der E-Akte eine Rolle 

spielen. Gleichermaßen werden technische Möglichkeiten aufgezeigt 

sowie Problemlösungen und -ansätze dargestellt. 
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Untergeordnet kann der Leitfaden auch als Entscheidungshilfe zur Ein-

führung herangezogen werden, um sich ein Bild über die Thematik zu 

machen und den Aufwand abschätzen können, der auf die Personalstellen 

zukommt. Außerdem kann eine Wirtschaftlichkeitsabwägung (siehe 5.4) 

zeigen, ob die E-Akte wirklich die sinnvollste und nützlichste Lösung für 

die jeweilige Personalabteilung ist oder ob eine Einführung womöglich 

überhaupt nicht in Frage kommt.  

Keinesfalls soll der Leitfaden eine „Werbemaßnahme“ für die Digitali-

sierung* sein. Vorteile und Nachteile dieser Art der Aktenablage werden 

aus neutralem Blickwinkel von allen Seiten beleuchtet.  

Ziel dieser Ausarbeitung ist ebenso, die Leser für den gewissenhaften 

Umgang mit dem Thema Datenschutz zu sensibilisieren. 

Diese Orientierungshilfe soll auch für jedermann ohne entsprechende 

EDV-Vorkenntnisse einleuchtend sein. 

 
 
1.1.4 Themeneingrenzung 

 

Obwohl sich diese Arbeit umfassend mit der Einführung der digitalen 

Personalakte befasst, kann nicht für jedes dabei auftretende Problem eine 

allgemein gültige Musterlösung gegeben werden. Bestimmte Probleme 

können auftreten, die einer individuellen Lösung bedürfen.  

Auch liegt es in der Natur eines Leitfadens, nicht gänzlich auf jedes noch 

so kleine Detail eingehen zu können; hierfür wäre die behandelte 

Thematik zu komplex. Deshalb möchte der Autor an dieser Stelle auf die 

im Literaturverzeichnis niedergeschriebenen Quellen verweisen. Aus 

dieser umfangreichen Literatur können weitere Informationen zur 

behandelten Thematik entnommen werden. 

Dennoch sollte eine weitestgehend reibungslose Einführung der elek-

tronischen Aktenführung anhand dieses Leitfadens möglich sein.  

Die digitale Personalakte wird in Form eines Projektes eingeführt. 

Allerdings soll im vorliegenden Leitfaden nicht explizit auf Projekt-

management-Grundlagen eingegangen werden. 
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1.2 An wen richtet sich der Leitfaden? 

 

Im Allgemeinen richtet sich dieser Leitfaden an alle öffentlichen Stellen 

des Landes Baden-Württemberg, welche noch mit Papierakten arbeiten 

und eine elektronische Aktenführung anstreben. 

Die Grundzüge der Vorgehensweise und die Struktur sind auf viele 

verschiedene Fachgebiete im öffentlichen Dienst anwendbar (z. B. 

Krankenhausverwaltung, Sparkassenverwaltung).  

Im Besonderen liegt der Schwerpunkt des Leitfadens allerdings auf der 

Digitalisierung der Personalakte, weshalb er vor allem personalakten-

führende Stellen ansprechen soll. 

 

Explizit möchte der Leitfaden folgende Personenkreise ansprechen: 

 

� Behördenleiter 

… weil mit ihrer Entscheidung ein Projekt fällt oder steht 

 

� Führungskräfte der Personalverwaltungen 

… weil sie in der Regel als Projektleiter und Verantwortliche eingesetzt 

werden. Sie sind dafür zuständig, dass alle personalrechtlichen An-

forderungen ordnungsgemäß umgesetzt werden 

 

� Stabsstellen der Verwaltungsmodernisierung 

... weil sie die nötigen Impulse an die Verwaltungsspitze herantragen; 

somit wirken sie auf eine mögliche Modernisierungsmaßnahme hin 

 

� Organisations- und EDV-Abteilungen 

… weil sie das erforderliche Organisationsgeschick haben, die nötigen 

Arbeitsabläufe bei der Umsetzung planen und ihr technisches Wissen 

hinsichtlich der EDV mit einbringen 
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� Personalvertretung 

… weil sie die Interessen der Mitarbeiter vertritt und mitbestimmende 

Funktion ausübt 

 

� Datenschutzbeauftragte 

… weil der Schutz von personenbezogenen Daten bei der digitalen 

Personalakte eine erhebliche Rolle spielt 

 

� sowie alle Mitarbeiter in der Personalverwaltung 

… weil sie wesentlich von einer solchen Umstellungsmaßnahme 

betroffen sind und mit der Anwendung vertraut sein müssen  

 

 

Verantwortliche Projektleiter, die sich bei der Einführung der digitalen 

Personalakte an den Empfehlungen aus diesem Leitfaden orientieren, 

sind für eine erfolgreiche Projektarbeit umfassend vorbereitet. 
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1.3 Wie ist der Leitfaden aufgebaut? 

 

Nach der Einleitung gliedert sich der Leitfaden in fünf Teilbereiche: 

 

Zunächst werden im zweiten Abschnitt die Grundlagen der Personal-

aktenführung aufgezeigt. Hierunter fallen beispielsweise die einschlägigen 

Rechtsgrundlagen im Beamten- und Arbeitnehmerbereich. Im Anschluss 

wird der Personalaktenbegriff materieller und formeller Art sowie die 

Abgrenzung zur Sachakte erläutert. Den nächsten Unterpunkt bilden 

wichtige Grundsätze der Personalaktenführung. Eingehend auf den 

Aufbau, den Inhalt und die Einsichtnahme der Personalakte endet der 

erste Abschnitt mit den Aufbewahrungsnormen und –fristen der Personal-

aktenschriftstücke. 

 

Im Fokus des dritten Teils steht der Datenschutz. Anfangs wird das Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung dargelegt. Danach wird die Frage 

geklärt, ob die digitale Personalakte im Rahmen der datenschutzrecht-

lichen Bestimmungen überhaupt zulässig ist. Des Weiteren wird auf 

Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes und auf die Individualrechte 

der Betroffenen eingegangen. 

 

Der vierte Teil beschäftigt sich mit den Grundlagen der digitalen 

Aktenablage. Zunächst werden der Aufbau und die Funktion eines 

Dokumenten-Management-Systems dargestellt, sowie die Grundsätze 

ordnungsgemäßer Archivierung erläutert. Anschließend wird im Rahmen 

der Beweisqualität digitaler Dokumente vor Gericht auf die qualifizierte 

elektronische Signatur* eingegangen. 

 

Gliederungspunkt Fünf bildet den Hauptteil der Diplomarbeit. Hier sollen 

vorab die Beweggründe für den Einsatz der digitalen Personalakte 

aufgezeigt werden. Im weiteren Verlauf befasst sich dieser Bereich mit 

dem Einführungsprozess. Dabei wird dem Leser Schritt für Schritt die 
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Vorgehensweise bei der Umsetzung einer digitalen Personalakte näher 

gebracht. Wichtige Bestandteile sind beispielsweise die Beteiligung der 

Personalvertretung, das Festlegen von Anforderungen an ein DMS, 

dessen Einführung und die Einigung über eine Register- und 

Berechtigungsstruktur. Einen weiteren Meilenstein des Vorhabens stellt 

die Überführung von der Papierakte in die elektronische Akte mittels 

Scanner dar. 

Der fünfte Abschnitt geht auch auf die Anbindung anderer Personal-

programme und die Wirtschaftlichkeit der elektronischen Personalakte ein. 

Außerdem werden die Vorteile und Risiken, sowie die Probleme, welche 

die digitale Personalakte vor, während und nach der Einführung mit sich 

bringt, hervorgehoben und kritisch betrachtet. Diesbezüglich werden 

Ansätze zur Problemlösung genannt.  

 

Der Leitfaden endet mit einem Fazit, in welchem der Autor die Ergebnisse 

zusammenfasst und eine persönliche Bewertung vornimmt. Des Weiteren 

gibt der Verfasser einen Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im 

Themengebiet „paperless-office“. 
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2. Einführung in das Personalaktenrecht 

2.1  Rechtsgrundlagen 

2.1.1 Beamte 

 

Die Pflicht zur Führung von Personalakten für Beamte* ergibt sich aus 

unterschiedlichen Rechtsgrundlagen. Grundnorm bildet § 50 Beamten-

statusgesetz.2 Die hier niedergeschriebenen Regelungen gelten verbind-

lich für alle Bundesländer.  

Durch Art. 72 Abs. 1 i. V. m. Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG3 wird den Ländern 

das Recht eingeräumt, ergänzende Vorschriften zum Personalaktenrecht 

der Beamten zu erlassen, sofern diese nicht den Regelungen aus dem 

BeamtStG entgegenstehen. Von dieser Befugnis hat das Land Baden-

Württemberg Gebrauch gemacht und ausführlichere Rechtsnormen zur 

Führung von Personalakten im Landesbeamtengesetz in den §§ 113 bis 

113 g festgelegt. 

Demnach besteht für jeden Dienstherren* die Pflicht, über jeden seiner 

Beamten eine Personalakte anzulegen und zu führen (vgl. § 113 Abs. 1 

S. 1 LBG). Hierbei kommt es nicht darauf an, in welcher Art des 

Beamtenverhältnisses (auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf 

Widerruf, vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 1 - 4 LBG) sich der Beamte befindet.4  

Neben diesen gesetzlichen Normen hat das Innenministerium BW eine 

Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des LBG erlassen. Diese Vor-

schrift gibt detaillierte Hinweise zur Personalaktenführung, präzisiert damit 

die im Landesgesetz aufgeführten Regelungen und hat Wirkung auf 

nachgeordnete Behörden.5  

Außerhalb dieser Vorschriften steht es den personalverwaltenden Stellen 

frei, weitere eingehendere Regelungen durch Dienstvereinbarungen* zu 

treffen.6 

 

                                                 
2 Mit Wirkung vom 1. April 2009 wurde das BRRG durch das BeamtStG ersetzt. 
3 Sog. konkurrierende Gesetzgebung. 
4 Vgl. [Born et al. 2005], § 113, Rn. 2. 
5 Z. B. für Gemeinden, Landkreise und den sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (vgl. II. VwV-LBG). 
6 Siehe hierzu auch 3.3.1, Erlaubnis durch LDSG und andere Rechtsvorschrift. 
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2.1.2 Arbeitnehmer  

 

Das Recht zur Führung von Personalakten über die Arbeitnehmer* im 

öffentlichen Dienst ist unbestritten. Es hat Bedeutung für die Personal-

planung, den sachgemäßen Einsatz der Beschäftigten auf den verschie-

denen Arbeitsplätzen, die berufliche Entwicklung und den Vergleich der 

einzelnen Arbeitnehmer untereinander.7 Eine gesetzliche Verpflichtung zur 

Führung von Personalakten der Arbeitnehmer gibt es allerdings nicht.8  

Aus § 3 Abs. 5 TVöD ergibt sich lediglich das Einsichtsrecht des Arbeit-

nehmers in seine Personalakte. Es wird daher als selbstverständlich an-

gesehen, dass Personalakten auch im Arbeitsverhältnis geführt werden. 

Hier gelten mangels spezieller Vorschriften die allgemeinen Grundsätze 

des Personalaktenrechts (siehe 2.3).9  

Bis zur Einführung des TVöD am 1. Oktober 2005 war das Personalakten-

recht für die Angestellten und Arbeiter (jetzt Beschäftigte) des öffentlichen 

Dienstes in § 13 BAT geregelt. Diese Regelungen wurden überwiegend 

aus dem Beamtenrecht übernommen. 

Obwohl durch die Einführung des TVöD eine Loslösung vom Beamten-

recht erfolgt ist, werden in der Praxis nach wie vor die beamtenrechtlichen 

Vorschriften (§§ 113 – 113 g LBG) zur Personalaktenführung auch auf die 

Arbeitnehmer angewandt. Dies wird hauptsächlich aus Gründen der 

Praktikabilität und des weitgehend einheitlichen Vollzugs als sinnvoll 

angesehen. Dieser Ansicht ist auch das Innen- und Finanzministerium 

Baden-Württemberg.10 

Des Weiteren verweist § 36 Abs. 3 LDSG, für den Bereich der 

Verarbeitung von Personalaktendaten von Beschäftigten, auf die für 

Beamte geltenden Vorschriften der §§ 113 bis 113 g LBG. 

                                                 
7 Vgl. [Kammerer2001], Rn. 94. 
8 Vgl. [BremeckerHock2008], § 3 Abs. 5, Gruppe 3, Rn. 4. 
9 Neben den Grundsätzen der Personalaktenführung ist hier auch die Rechtsprechung des BAG heranzuziehen 
(z. B. bei der Auslegung von Begriffen). Vgl. [BremeckerHock2008], § 3 Abs. 5, Gruppe 3, Rn. 2. 
10 Vgl. [Wenz2007], S. 11. 


